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Landeskriminalamt Niedersachsen

Handys können alles !  
Können Handys fliegen ?1

Jeder weiß,  dass Schläge und Tritte Körperverletzungen sind und Straftaten
darstellen. 

Wisst ihr auch, dass 
 das  Filmen  oder  Fotografieren  von  solchen  Szenen  und  das  anschließende

Umherzeigen,  auch  wenn  ihr  nicht  selbst  Gewalt  angewandt  habt,  ebenfalls
strafbar ist?

 das  Herunterladen  von  „gewaltverherrlichenden  oder  bestimmten
pornografischen  Fotos“  aus  dem  Internet  und  das  Umherzeigen  eine  Straftat
darstellt? 

 das alleinige Bereithalten von derartigen Fotos strafbar ist? 

 das  heimliche  Fotografieren  von  Personen  und  das  Umherzeigen  dieser
Aufnahmen eine Straftat darstellt?

Wo das alles steht? 
Im Strafgesetzbuch und dem Kunst-Urheberrechtsgesetz.
Solche  Straftaten  können  mit  Freiheits-  oder  Geldstrafe
geahndet  werden.  Auch  euer  Handy  kann  von  der  Polizei
beschlagnahmt werden.

Sicher könnt Ihr euch auch vorstellen, dass eine Weitergabe von Fotos die Opfer
besonders erniedrigt und schädigt. 

Wie helft ihr Opfern? 
Wenn keiner etwas sagen, keiner etwas hören und keiner etwas sehen würde, wie
lange soll dann ein Opfer leiden?

An wen kann man sich wenden? Wo findet Ihr sonst Rat?
Sprecht mit Leuten, denen ihr vertrauen könnt,  z.B. Eltern, Beratungslehrern oder
den Jugendbeauftragten der Polizei.

Habt  Mut,  nicht  wegzusehen  und  helft  mit,  dass  wir  diese  Form  der  Gewalt
gemeinsam eindämmen können.

Eure Polizei

1 Copyright Handy: Arnfried Böker, Landesstelle Jugendschutz Sachsen-Anhalt, www.handywissen.info
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Zentralstelle Polizeiliche Prävention und Jugendsachen
E-Mail: jugendsachen@lka.polizei.niedersachsen.de

Es geht schon wieder um Gewalt !?!
Diesmal  speziell  um  die  Weitergabe  von  Daten
und  Fotos  über  Handy  und  PC.  In  der
Öffentlichkeit  wurde  viel  über  Handyverbote  an
Schulen  diskutiert,  daher  ein  paar  Anregungen
zum Nachdenken für Euch.


